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für das gesamte Planjahr bis spätestens 23. Februar 
des laufenden Jahres.

(2) Für die im § 3 Abs. 3 aufgeführten Erzeugnisse 
erfolgt die Benachrichtigung über die Lieferansprüche

für das I. Quartal bis spätestens 31. Oktober des 
Vorjahres,
für das gesamte Planjahr bis spätestens 31. Januar 
des laufenden Jahres.

Für die im § 3 Abs. 4 aufgeführten Erzeugnisse er
folgt die Benachrichtigung über die Lieferansprüche

für das gesamte Planjahr bis spätestens 
31. Oktober des Vorjahres.

(3) Erfolgt die Realisierung der Bestellungen im 
Lagergeschäft, so werden den Bedarfsträgern statt der 
Benachrichtigung über die Lieferansprüche von den 
Versorgungsbetrieben Vertragsangebote unterbreitet.

(4) Die Bedarfsträger sind nicht berechtigt, die ihnen 
zugewiesenen Lieferansprüche oder Vertragsangebote 
einem Dritten zu übertragen oder einen Dritten mit 
ihrer Realisierung zu beauftragen.

(5) Kontingente und Lieferansprüche sind nur für 
die Zeiträume gültig, für die sie ausgestellt sind. Wer
den von den Bedarfsträgern in dem angegebenen Zeit
raum die Mengen nicht abverfügt, verfallen sie.

(6) Kontingente, die nicht innerhalb der im § 3 fest
gelegten Bestelltermine den zuständigen Versorgungs
betrieben vorgelegt werden, sind sofort nach Über
schreitung des jeweiligen Bestelltermins an die Organe 
zurüdezugeben, von denen sie erteilt wurden.

(7) Bei Überschreitung der Rüdegabefristen gemäß 
Abs. 6 ist das Staatliche Kontor für Baumaterialien be
rechtigt, in Abstimmung mit der zuständigen Abtei
lung der Staatlichen Plankommission Kontingentrüde
buchungen vorzunehmen.

(8) Erteilte Lieferansprüche und Kontingente verfallen 
unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 5 grundsätz
lich zum Jahresende.

§ 5

(1) Für das gesamte Produktionsaufkommen ein
schließlich der die staatlichen Aufgaben überschreiten
den Produktion haben die Lieferbetriebe aller Eigen
tumsformen dem regional zuständigen Versorgungs
betrieb durch den Abschluß von Rahmenabsatzverträ
gen das Recht zu übertragen, die Abnehmer und Lie
ferungen zu bestimmen.

(2) Die Versorgungsbetriebe sind für den Absatz der 
gesamten, in Rahmenabsatzverträgen gebundenen Pro
duktion verantwortlich. Soweit die Versorgungsbetriebe 
die abgeschlossenen Mengen nicht im Eigengeschäft ab
setzen, geht die Verantwortung mit der Einweisung 
anderer Versorgungsbetriebe oder Bedarfsträger für 
die betreffenden Mengen auf diese über.

(3) Die Versorgungsbetriebe haben dafür zu sorgen, 
daß der Export und überbezirkliche Ausgleich vorrangig 
durchgeführt werden. Mit der Untererfüllung der Plan
aufgaben der örtlichen Baustoffindustrie wird grund
sätzlich der Bezirk belastet, in dem das Aufkommen 
liegt.

(4) Die mit Rahmenabsatzverträgen zu bindende, die 
staatlichen Aufgaben überschreitende Produktion der 
Bezirke verbleibt in voller Höhe in den Bezirken und 
wird nicht zum überbezirklichen Ausgleich heran
gezogen. Die Überproduktion der kontingentierten 
Materialien ist dem Staatlichen Kontor für Baumateria
lien zu melden.

(5) Reserven aus Lieferansprüchen dürfen nur von 
Kontingentträgern gehalten werden. Die Kontingent
trägerreserve darf 5 °/o des Kontingent- bzw. Liefer
anspruches nicht überschreiten.

(6) Die Auflösung der Quartalsreserve für Kontingent
träger hat bis zum 1. des zweiten Monats im Quartal 
zu erfolgen bzw. haben die zur Auflösung notwendigen 
Abrufe durch die Bedarfsträger oder Versorgungs
betriebe bis spätestens 10. Kalendertag des zweiten Mo
nats im Quartal in den Lieferwerken vorzuliegen. Für 
die im § 3 Absätzen 3 und 4 genannten Positionen ist 
die Quartalsreserve für Kontingentträger bis zum 15. 
des letzten Monats vor Quartalsbeginn aufzulösen.

§ 6

(1) Die Versorgungsbetriebe haben die Lieferwerke 
über die Abnehmer und Lieferungen durch Lieferpläne 
oder Zuweisungen mit Quartalsunterteilung und Kon
tingentträgernummer zu unterrichten. Die Lieferpläne 
oder Zuweisungen sind von den Lieferwerken zu be
stätigen und verpflichten sie zum Abschluß der Liefer
verträge.

(2) Die Lieferwerke sind verpflichtet, den Bedarfs
trägern auf der Grundlage und in Höhe der zugewiese
nen Lieferansprüche innerhalb von 6 Werktagen nach 
Erhalt ein Vertragsangebot zu unterbreiten. Die Be
darfsträger sind verpflichtet, innerhalb von 6 Werk
tagen nach Erhalt des Angebotes die Annahme des 
Angebotes zu erklären oder unter Ablehnung dieses 
Angebotes ein neues Angebot zu unterbreiten. Die 
Lieferwerke sind verpflichtet, die Versorgungsbetriebe 
innerhalb von 12 Werktagen über das Nichtzustande
kommen des Vertragsabschlusses zu unterrichten.

(3) In den zwischen den Lieferwerken und den Be
darfsträgern abzuschließenden Lieferverträgen ist die 
kontinuierliche Abnahme der Quartalsmenge in min
destens monatlichen Teilmengen festzulegen.

(4) Die Lieferwerke sind verpflichtet, die Versor
gungsbetriebe über den Stand der Realisierung durch 
monatliche Pendellieferpläne nach der von der Staat
lichen Zentralverwaltung für Statistik genehmigten 
Nomenklatur — bis zum 3. Werktag des nachfolgenden 
Monats — zu unterrichten.

§ 7

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 18. Novem
ber 1958 über die Verteilung, den Bezug und die Liefe
rung von Baustoffen (GBl. I S. 856) außer Kraft.

Berlin, den 30. September 1960

Der Minister für Bauwesen
S c h o l z


